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ANFRAGEBEANTWORTUNG zu ?lf 6,<., /J 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Klara Motter und Kollegen vom 16. Dezember 1992, 

Nr. 3962/J-NR/1992, "öBB-Kantinenbetriebe" 
~ 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 
flWieviele Kantinen betreiben die ÖBB zur Zeit'?" 

Von den ÖBB werden gegenwärtig 11 Kantinen sowie 20 Be­

triebsküchen betrieben. 

Zu Frage 2: 
flIst der Betrieb dieser ÖBB-Kantinen kostendeckend bzw. wie 
ist das Betriebsergebnis,?" 

Das Betriebsergebnis kann nicht einheitlich sein, denn die 

Betriebsführung der öBB-Kantinen und Betriebsküchen erfolgt in 

jedem Einzelfall in Eigenverantwortung der Kantinen- und Kü­

chenausschüsse. 

Generell werden die Preise jedoch so kalkuliert, daß damit der 

gesamte Waren- und Lohnaufwand abgedeckt werden kann. 

Grundsätzlich kann das Betriebsergebnis als aufwandsneutral 

bezeichnet werden. 

Zu Frage 3: 
"Gibt es eine generelle Regelung, wer berechtigt ist, in die­
sen Kantinen zu essen, wenn ja, wie lautet diese, wenn nein, 
warum nicht'?" 

Die Betriebsführung der öBB-Kantinen und Betriebskücheri unter­

liegt den Bestimmungen einer diesbezüglichen internen Dienst­

anweisung. 
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Ob und inwieweit Personen, die nicht ÖBB-Bedienstete sind, je­

doch in einem Nahverhältnis zu den ÖBB stehen, an der 

Kantinen- bzw. Betriebsküchenverpflegung teilnehmen können, 

ist gemäß den Bestimmungen der zitierten Dienstanweisung ge­

sondert zu regeln. 

Zu Frage 4: 
"Gibt es Vereinbarungen mit Partnerfirmen, beispielsweise Spe­
ditionen, daß Bedienstete dieser Firmen oder andere öBB-fremde 
Personen in ÖBB-Kantinen regelmäßig essen, wenn ja, zu welchen 
Preisen'? 11 

In einigen ÖBB-Kantinen und Betriebsküchen gibt es diesbezüg­

lich spezielle Vereinbarungen mit öffentlchen Dienststellen 

(z.B. mit verschiedenen Bundesministerien, PTV, Magistrats­

und Zolldienst sowie mit ortsansässigen Speditionen). 

Aufgrund dieser übereinkommen sind namentlich festgelegte Per­

sonengruppen berechtigt, ÖBB-Betriebsessen zu einem bestimmten 

Abgabepreis, der über jenem für ÖBB-Bedienstete liegt, zu kon­

sumieren. 

Wien, 1993 
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